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Schonheitsreparaturen - Auch die Vorgabe der Farbwahl
fiir den Innenanstrich von Tiiren und Fenstern
fiihrt zur Unwirksamkeit

- News vom 01.04.2010 -

Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtsprechung zu Schonheitsreparatu-
ren fortgefiihrt und Stellung genommen zur Frage der Wirksamkeit einer
Klausel, mit der einem Mieter fiir den Innenanstrich von Fenstern und
Tiiren eine verbindliche Vorgabe hinsichtlich der zuldssigen Farben des

Anstrichs gemacht worden sind.

( Bundesgerichtshof, Urteil vom 20.01.2010, VIII ZR 50/09 )

Sachverhalt:

Zwischen den Parteien bestand ein Mietvertrag. In dem Mietvertrag war
eine Formularklausel enthalten, nach welcher die beklagte Mieterin die
Schonheitsreparaturen durchzufiihren hatte. U. a. hieB es: ,Der Mieter ist
verpflichtet, die wahrend des Mietverhédltnisses anfallenden Schonheits-
reparaturen auf eigene Kosten durchzufiihren. Die Schonheitsreparaturen
sind fachgerecht und wie folgt auszufiihren: Tapezieren und Anstreichen
der Wande und Decken, das Streichen der FuBboden, der Heizkorper ein-
schlieBlich der Heizrohre, der Innentiiren und Fenster und der AuBentii-
ren von

innen ...“.
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In einer Anlage zum Mietvertrag hieB es ferner:

»Bei der Ausfiihrung von Schonheitsreparaturen sind die Tiirblatter, Tiirrahmen, Fensterfliigel und
Fensterrahmen, ausgenommen Kunststoff-, Aluminium- und Dachfenster sowie fertig beschichtete Tiir-

blatter nur weiB zu lackieren ...“

Die Vermieterin verlangte nach Beendigung des Mietverhaltnisses die Durchfiihrung von Schonheits-
reparaturen. Nachdem die Mieterin diesem Verlangen nicht nachgekommen war, begehrte sie Scha-
denersatz. Die von ihr erhobene Klage hat das Amtsgericht abgewiesen. Die darauthin eingelegte Beru-

fung blieb ohne Erfolg.

Entscheidung:

Auch die daraufhin eingelegte Revision war nicht erfolgreich. Der Bundesgerichtshof vertrat die Auf-
fassung, dass der Mieter durch eine Formularklausel, die ihn zu Durchfiihrung von Schonheitsrepara-
turen in einer bestimmten Farbe verpflichtet, auch dann unangemessen benachteiligt, wenn diese
Farbvorgabe lediglich den Anstrich der Innentiiren sowie die Innenseiten der Fenster und der AuBen-
tiir betrifft. Ebenso wie bei der Vorgabe des Anstriches von Wanden und Decken (vgl. BGH Urteil vom
18.02.2009, VIII ZR 166/08; Grundeigentum 2009, 574) greife der Vermieter bei Verwendung einer
derartigen Klausel in die Gestaltung des personlichen Lebensbereiches des Mieters ein, ohne dass hier-

fiir ein anerkennenswertes Interesse bestiinde.

Fazit:

Mit der Entscheidung vom 20.01.2010 setzt der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung zur Unwirk-

samkeit von Schonheitsreparaturklauseln, die eine Farbvorgabe wéahrend des Mietverhdltnisses enthal-
ten, fort. Zu beachten ist, dass diese Unwirksamkeit nur fiir solche Klauseln angenommen wird, denen

eine Farbvorgabe auch fiir die Durchfiihrung von Schonheitsreparaturen zu entnehmen ist, die wah-

rend des Mietverhaltnisses erforderlich werden. Fiir den Zeitraum der Durchfiihrung des Mietverhalt-
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nisses spricht der Bundesgerichtshof dem Vermieter ein schiitzenswertes Interesse an der Entschei-
dung iiber die Gestaltung der Renovierung der Wohnung im Inneren ab. Schiitzenswerte Interessen
sollen erst zum Zeitpunkt der Riickgabe der Wohnung entstehen. Vor diesem Hintergrund geht der
Bundesgerichtshof offenbar von der Wirksamkeit solcher Schonheitsreparaturklauseln aus, die den
Anstrich in neutralen, hellen, deckenden Farben auf den Zustand der Wohnung im Zeitpunkt der
Riickgabe beschrianken (vgl. BGH, Urteil 18.06.2008,

VIII ZR 224/07; Grundeigentum 2008, 1045).

Jan Hartmann

Rechtsanwalt

SEITE 3 VON 3 www - RKKM © pE



	Schönheitsreparaturen - Auch die Vorgabe der Farbwahl für den Innenanstrich von Türen und Fenstern             führt zur Unwirksamkeit                                                   – News vom 01.04.2010 - 

